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Bremen, 20.04.2021 

Beiratsbeschluss vom 16. Februar 2021 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Paries, sehr geehrter Herr Bramsiepe, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 9. März 2021. 
 
Gemäß Beiratsbeschluss vom 16.02.2021 wird eine flächendeckende Gigabitversorgung für alle Pri-
vathaushalte im Ortsteil Borgfeld gefordert. 
 
Grundsätzlich ist der Bereich Telekommunikation vollständig privatisiert und der leitungsgebundene 
Ausbau digitaler Infrastrukturen findet im Wege des Wettbewerbs statt. Beihilferechtliche Ausnah-
men bilden notifizierte Förderprogramme zur Unterstützung des Breitbandausbaus. Entsprechende 
Förderprogramme bestehen seitens des Bundes durch die bestehende Richtlinie „Förderung zur Un-
terstützung des Breitbandausbaus in der Bunderepublik Deutschland“ und ab 2021 durch das im Ab-
schluss befindliche neue Förderprogramm „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der 
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“. 
 
Die Inanspruchnahme einer Förderung setzt die Durchführung und Auswertung eines vorherigen 
Markterkundungsverfahrens, unter Beachtung der bestehenden beihilferechtlichen Festlegungen in 
Form einer bestehenden förderfähigen maximalen Bandbreite, voraus. Der im Gebrauch befindliche 
qualitative Definitionsbereich für „Breitband“ oder „schnelles Internet“ verändert sich hinsichtlich der 
jeweils beihilferechtlich festgesetzten Aufgreifschwelle zur Förderung unterversorgter Anschlüsse. 
Die Aufgreifschwelle liegt aktuell bei 30 Mbit/s. Dementsprechend wurden unterversorgte Gebiete 
< 30 Mbit/s identifiziert, geprüft und im Rahmen der Förderung als Fördergebiet angenommen, wie 
z. B. auch der Bereich um Timmersloh. Der Beihilfebetrag durch das Land Bremen besteht nach 
Bundesförderrichtlinie grundsätzlich aus einer Eigenbeteiligung von 50% der Fördersumme. 
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Für die erste Jahreshälfte 2021 wurde ein neues Förderprogramm der Bundesregierung angekün-
digt, bei dem die Aufgreifschwelle erhöht wird. Entsprechend wird auch für dieses Förderprogramm 
ein erneutes Markterkundungsverfahren durchgeführt und die hieraus entstehenden Förderpotenzi-
ale hinsichtlich der Maßgaben der endgültigen Förderrichtlinie geprüft und bewertet.  
 
Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
  
Jens Beuermann 
 


